
Stand April 2025 

Unterlagen für den Antrag auf staatliche Anerkennung 
als Hufbeschlagschmied/Hufbeschlagschmiedin 
 
 

• vollständig ausgefüllter und unterschriebener Antrag auf 

staatliche Anerkennung nach bestandener Prüfung 
  

• Identitätsnachweis, z.B. Personalausweis (Vor- und Rückseite) 

 
 

• Nachweis über eine erfolgreich abgeschlossene 

Berufsausbildung  
 
 

• Nachweis über eine mindestens 2-jährige 

sozialversicherungspflichtige hauptberufliche Beschäftigung 
bei einer Hufbeschlagschmiedin/einem Hufbeschlagschmied, 
die/der nach der staatlichen Anerkennung als 
Hufbeschlagschmiedin/als Hufbeschlagschmied seit mindestens 3 
Jahren ein Hufbeschlaggewerbe betreibt  

• Nachweis über die staatliche Anerkennung der ausbildenden 

Person (Anerkennungsurkunde) 

• Nachweis über den Betreib eines Hufbeschlaggewerbes der 

ausbildenden Person seit mindestens drei Jahren vor 
Ausbildungsbeginn (Gewerbeanmeldung) 

 

• aktuelles (maximal 1 Monat vor Antragstellung beantragt) 

polizeiliches Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde 
(Belegart O) wird direkt an das LAVE übersendet 

 Anschrift der zuständigen Behörde: 
LAVE NRW, FB 1.1-Fachberufe, 40208 Düsseldorf 

 


